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Land/Behörde: Baden-Württemberg 
 
 
Anmerkungen: 
 
 



Lfd. 
Nr. 

Bezug im 
Entwurf 
[AVV/Pass/Seite/ 
Abschnitt/Tabelle] 

Art der An-
merkung1 
(R, J , I) 

Text des Bezugs im 
Entwurf  Erläuterung Angeregte Änderung  

1  Kapitel 

R, I 

Begriffe „Regelintervall“ und 
„Überwachungsintervall“ 

Die Begriffe sollten in der AVV Auf-
sicht definiert werden, um Missver-
ständnisse zu vermeiden. 

Ergänzung in Kapitel 2: 
Regelintervall = Eingestuftes Intervall 
anhand der risikoorientierten Kriterien 
(siehe Kapitel 4.3, Ereignisbäume) 
Überwachungsintervall = Von der Be-
hörde in der Regel einmalig für die Tä-
tigkeit festgelegtes Intervall.  

2  
Kapitel 3, 
Abschnitt 2, 
Satz 2 

I, J 

Der Abstand zwischen den Prü-
fungen hat dabei im Mittel dem 
Regelintervall zu entsprechen. 

Um den Abstand zwischen den Rege-
lintervallen im Mittel einzuhalten, 
würde es bedeuten, dass nach einer 
Verlängerung eines Überwachungsin-
tervalls einer der nächsten Überwa-
chungsintervalle zur Festlegung der 
nächsten Termine verkürzt werden 
müsste. Das ist dem Betreiber nicht zu 
vermitteln, wenn bei den letzten Besu-
chen keine Mängel festgestellt wur-
den. Da für die Aufsicht Gebühren er-
hoben werden, ist dies nicht begründ-
bar und nicht praxisgerecht. 

Ersatzlose Streichung des Satzes. 

3 Kapitel 4.1 Tabelle 1 

I, J 
Kategorie V: 
Spezifisch festzulegendes Über-
prüfungsintervall oder Überprü-
fungszeitpunkt 

Der Begriff „spezifisch“ ist nicht kon-
kret genug und kann so ausgelegt wer-
den, dass alle Tätigkeiten darunterfal-
len können. Gemeint ist aber der Ein-
zelfall. 

Änderung: 
Im Einzelfall festzulegendes Überwa-
chungsintervall oder festzulegender 
Überprüfungszeitpunkt. 

4 Kapitel 4.2.1, Satz 2 

I, J 
Satz 2: 
Diese Liste ist nicht abschlie-
ßend und wird hier um weitere 
Kriterien ergänzt. 

Wenn die Liste in Anlage 16 der 
StrlSchV nicht abschließend ist, dann 
sind diese zusätzlichen Risikokriterien 
in Anlage 16 der StrlSchV aufzuneh-
men. (siehe nachfolgende Begründung 
unter Punkt 6) 

Satz 2 ersatzlos streichen. 



 
1 R: redaktionell, J: juristisch, I: Inhaltich-fachlich 



5 Kapitel 4.2.1 

J Zur Bewertung des Risikos einer 
Tätigkeit werden in Anlage 16 
der Strahlenschutzverordnung 
Kriterien festgelegt. Diese Liste 
ist nicht abschließend und wird 
hier um weitere Kriterien er-
gänzt. Diese Kriterien sind anzu-
wenden zur Bewertung des Risi-
kopotentials einer Tätigkeit und 
bilden die Grundlage für deren 
Einstufung in die Kategorien der 
Tabelle 1. 

Wenn die Kriterien in Anlage der 
StrlSchV nicht ausreichen, müssen die 
Ergänzungen im Rahmen der 4. ÄndVO 
zur StrlSchV in Anlage 16 aufgenom-
men werden. Eine Aufnahme weiterer 
Kriterien in einer VwV passt nicht auf-
grund der unterschiedlichen rechtli-
chen Hierarchieebenen der Verord-
nung und der VwV. Durch die eindeu-
tige Zuordnung des risikoorientierten 
Ansatzes in § 149 StrlSchV ist die Er-
gänzung in Anlage 16 der StrlSchV vor-
zunehmen. 

Änderung: 
Die neuen Kriterien aus Kapitel 4.2.1 in 
Anlage 16 der StrlSchV aufnehmen und 
in Kapitel 4.2.1 auf die Kriterien in der 
Anlage 16 der StrlSchV verweisen. 

6 Kapitel 4.2.1, Risiko-
Kriterienkatalog 

I, R 

4. Aufzählung: 
Inkorporationsrisiko – Umgang 
mit offenen und umschlossenen 
radioaktiven Stoffen -  

Die Risikokriterien sind die Inkorpora-
tion und die Kontamination, die in ei-
nem Spiegelstrich zusammengefasst 
werden sollten. Der Zusatz „Umgang 
mit radioaktiven Stoffen“ sollte gestri-
chen werden, da für diesen Bereich 
bereits ein eigener Ereignisbaum mit 
festgelegten Kategorien existiert. 

Änderung: 
Inkorporationsrisiko und Kontaminati-
onsrisiko 

7 Kapitel 4.2.1, Risiko-
Kriterienkatalog 

I 
8. Aufzählung: 
Art des Umgangs (ortsfester ver-
sus ortsveränderlicher Umgang) 

Es gibt auch Strahler, die mobil einge-
setzt werden, z. B. Prüfstrahler, die 
von Raum zu Raum getragen werden 
(also auf demselben Betriebsgelände 
verbleiben). 

Änderung: 
Art des Umgangs (ortsfester versus 
mobiler versus ortsveränderlicher Um-
gang) 

8 Kapitel 4.2.1, Risiko-
Kriterienkatalog 

I, R 10. Aufzählung: 
fest eingebaute Strahlenquellen 
/ Röntgeneinrichtungen 

Gemäß Definition in Kapitel 2.1 gibt es 
nur fest installierte Röntgeneinrich-
tungen. 

Änderung: 
Fest eingebaute Strahlenquellen / fest 
installierte Röntgeneinrichtungen 

9 Kapitel 4.2.1, Risiko-
Kriterienkatalog 

I, R 12. Aufzählung: 
Kontaminationsrisiko (Aggregat-
zustand der radioaktiven Stoffe) 

Bereits in der 4. Aufzählung aufge-
nommen (siehe Punkt 8). Ersatzlos streichen 



10 Kapitel 4.2.2, Satz 1 

I, J Im Ermessen der Behörde kön-
nen weitere, risikoorientierte 
Kriterien optional herangezogen 
werden… 

Risikoorientierte Kriterien sind in An-
lage 16 der StrlSchV zu definieren (Re-
gelungshierarchie) und bei der ersten 
Einstufung heranzuziehen.  
(vgl. Punkt 7) 

Änderung: 
Im Ermessen der Behörde können wei-
tere, optionale Kriterien herangezogen 
werden… 

11 Kapitel 4.2.2, Satz 2 

I Das bedeutet, dass die Verkür-
zung oder Verlängerung des Re-
gelintervalls um bis zu einem 
Jahr im Ermessen der Behörde 
festgelegt werden kann (vgl. Ab-
schnitt 4.1.3). 

Falscher Bezug. 

Änderung: 
Das bedeutet, dass die Verkürzung o-
der Verlängerung des Regelintervalls 
um bis zu einem Jahr im Ermessen der 
Behörde festgelegt werden kann (vgl. 
Abschnitt 4.2.1). 

12 
Kapitel 4.2.2, optio-
naler Kriterienkata-
log 

I 
4. Aufzählung: 
Höhe der Umgangs- und Lager-
aktivität [Bq] von offenen radio-
aktiven Stoffen  

Dafür existieren bereits festgelegte 
Kategorien (§ 12 Abs. 1 Nr. 3 StrlSchG 
- Umgang mit radioaktiven Stoffen). 
Zudem ist die „Höhe der für den Um-
gang genehmigten Aktivität“ ist be-
reits in 4.2.1 erfasst. 

Ersatzlos streichen 

13 
Kapitel 4.2.2, optio-
naler Kriterienkata-
log 

I, R 

9. Aufzählung, 4. Spiegelstrich: 
Nicht verpflichtete Einbindung 
von Medizinphysik-Experten 

Formulierung zur Klarstellung an den 
Verordnungstext anpassen. 

Änderung: 
Einbindung von Medizinphysik-Exper-
ten, auch in Anwendungsgebieten, die 
nicht mit einer erheblichen Exposition 
verbunden sind 
 

14 Kapitel 4.3 Abschnitt 
1 Satz 1 

I, J Die Struktur der Entscheidungs-
bäume basiert auf den in Ab-
schnitt 4.2 genannten Kriterien 
sowie den Kategorien des Ab-
schnitts 4.1. 

Die optionalen Kriterien erlauben eine 
Abweichung von den mit den risikoori-
entierten Kategorien verbunden Über-
wachungsintervallen. 

Änderung: 
Die Struktur der Entscheidungsbäume 
basiert auf den in Abschnitt 4.2.1 ge-
nannten Kriterien sowie den Katego-
rien des Abschnitts 4.1. 

15 Kapitel 4.3  
Abbildung 1 

I, R 10^2FG – HRQ Klarstellung Änderung: 
10^2FG bis HRQ 

16 Kapitel 4.3  
Abbildung 1 

I, R 

Abkürzungen „FG“ und „HRQ“ Klarstellung  

Ergänzung: 
Erläuterung der Abkürzungen: 
FG = Freigrenze 
HRQ = hoch radioaktive Strahlenquelle 



17 Kapitel 4.3  
Abbildung 1 

I 

Genehmigungsbedürftiger Zu-
satz radioaktiver Stoffe und ge-
nehmigungsbedürftige Aktivie-
rung 

Die Aufsicht findet in der Regel im 
Rahmen des Umgangs mit radioakti-
ven Stoffen oder beim Betrieb einer 
Anlage zur Erzeugung ionisierender 
Strahlung statt, die zur Aktivierung an-
gewendet werden. Eine Trennung ist 
nicht sinnvoll. 

Ersatzlos streichen 

18 Kapitel 4.3  
Abbildung 1 

I „offene, fest eingebaute radio-
aktive Stoffe“ Was ist darunter zu verstehen? Ggfs. ersatzlos streichen 

19 

Kapitel 4.3  
Abbildung 1 
und Kapitel 6.1 
Tabelle, 5. Zeile 

I, R 
Schulquellen ohne Bauartzulas-
sung Klarstellung (siehe Kapitel 6, Tabelle) 

Änderung: 
radioaktive Schulpräparate ohne Bau-
artzulassung 

20 Kapitel 4.3  
Abbildung 2 

I Kasten linke Seite und Erläute-
rung zu Abbildung 2: 
 

Klarstellung: Warum ist in dem Ereig-
nisbaum § 25 StrlSchG enthalten? 
(Passt nicht) 

Ersatzlos streichen 

21 Kapitel 4.3  
Abbildung 3 

I im Strang „C-Bogen“ , „RöE in 
der Tierheilkunde“ , „Diagnos-
tik“ 

Klarstellung Ergänzung: 
ortsveränderlich oder mobil 

22 Kapitel 4.3  
Abbildung 3 

I im Strang „C-Bogen“ , „RöE in 
der Tierheilkunde“ und „Fein-
struktur“: 
Fest eingebaut 

Redaktionelle Korrektur Änderung: 
Fest installiert 

23 Kapitel 4.3  
Abbildung 3 

I 
Genehmigungsbedürftiger Be-
trieb von Störstrahlern 
Einstufung in Kategorie V 

Der Betrieb von Störstrahlern ist „kein 
Einzelfall“ der gesondert bewertet und 
festgelegt werden muss. Der Betrieb 
von Störstrahlern kann regelmäßig 
überwacht werden. 

Änderung: 
Einstufung in Kategorie IV 

24 Kapitel 4.3  
Abbildung 3 

I 
Anzeigebedürftige Prüfung, Er-
probung, Wartung und Instand-
setzung von Röntgeneirichtun-
gen und Störstrahlern 

Eine regelmäßige Überwachung ist bei 
diesen Tätigkeiten, die kurzzeitig und 
an wechselnden Orten stattfinden 
(auch bundesweit), nicht möglich. 
Deshalb ist eine Einstufung in Katego-
rie V ist sinnvoller. 

Änderung: 
Einstufung in Kategorie V 



25 Kapitel 4.3  
Abbildung 3 

I 
Anzeigebedürftige Beschäfti-
gung im Zusammenhang mit 
dem Betrieb fremder 
Röntgeneirichtungen oder Stör-
strahler 

Eine regelmäßige Überwachung ist bei 
diesen Tätigkeiten, die kurzzeitig und 
an wechselnden Orten stattfinden 
(auch bundesweit), nicht möglich. 
Deshalb ist eine Einstufung in Katego-
rie V ist sinnvoller. 

Änderung: 
Einstufung in Kategorie V 

26 Kapitel 4.3  
Abbildung 2 und 3 

I 

§§ 22, 25 und 26 StrlSchG Ge-
nehmigungen/Anzeigen 

Die Genehmigungen bzw. Anzeigen 
nach den §§ 22, 25 und 26 StrlSchG 
passen thematisch nicht in die Ereig-
nisbäume der Abbildungen 2 und 3. 

Änderung: 
§§ 22, 25 und 26 StrlSchG Genehmi-
gungen/Anzeigen keinem Ereignis-
baum zuordnen und grundsätzliche 
Einstufung in Kategorie V 

27 Kapitel 4.3.1, Punkt 1 

I Der Erwerb von künstlich er-
zeugten radioaktiven Stoffen 
und von natürlich vorkommen-
den radioaktiven Stoffen, die auf 
Grund ihrer Radioaktivität ge-
nutzt werden, die Abgabe dieser 
Stoffe, ihre Beförderung und 
ihre grenzüberschreitende Ver-
bringung nach § 4 Absatz 1 Satz 
1 Nummer 2 StrlSchG sind Kate-
gorie V zuzuordnen. 

Das Thema NORM kann nicht in der 
AVV behandelt werden. Die Situatio-
nen vor Ort sind zu speziell, so dass je-
der Fall als Einzelfall behandelt und 
bewertet werden muss. Es kann kein 
Überprüfungszeitraum im Vorfeld 
festgelegt werden. 

Ersatzlos streichen 



28 Kapitel 4.3.1, 
Punkt 3, Satz 3 

I, R 

Bei anzeigebedürftigen Anwen-
dungen nach § 32 StrlSchG ent-
spricht zwar die Art der Anwen-
dung anerkannten Standardver-
fahren zur Untersuchung von 
Menschen, jedoch kann sich ein 
erhöhter Aufsichtsbedarf aus 
der Überwachung der Qualitäts-
sicherungs- und Kommunikati-
onspflichten herleiten.  

Die Überprüfung der besonderen An-
forderungen (§§ 133 – 142 StrlSchV) 
findet bei angezeigten Tätigkeiten 
nach § 31 StrlSchG (Begleitdiagnostik) 
nur anlassbezogen statt (z. B. wenn 
die behördlich bestimmte Messstelle 
Dosisüberschreitungen festgestellt 
hat, oder bei der Beendigung des For-
schungsvorhabens, um die Angaben 
des Abschlussberichtes zu überprü-
fen). 
Ansonsten unterliegen die dort einge-
setzten Geräte oder angewendeten 
radioaktiven Stoffe bereits der risiko-
orientierten Überwachung, da sie 
auch in der „normalen“ Diagnostik 
eingesetzt werden. 

Zuordnung zur Kategorie V 

29 Kapitel 4.3.1, Punkt 4 
I Tätigkeiten im Zusammenhang 

mit natürlich vorkommender 
Radioaktivität 

Welche Tätigkeiten sollen das in der 
Praxis sein? Nicht nachvollziehbar. 4. Spiegelstrich ersatzlos streichen. 

30 
Kapitel 6.1, 
Tabelle, 
Zeile 2 

I 
Genehmigungsbedürftiger Be-
trieb von Anlagen zur Erzeugung 
ionisierender Strahlung 

Im Entscheidungsbaum wird zwischen 
mehreren Fällen differenziert. Deshalb 
sollte eine eindeutige Zuordnung er-
folgen. 

Änderung: 
Genehmigungsbedürftiger Betrieb von 
Anlagen zur Erzeugung ionisierender 
Strahlung zur Anwendung am Men-
schen. 

31 
Kapitel 6.1, 
Tabelle, 
Zeile 5 

I 
„Schulquellen“ Klarstellung Änderung: 

Radioaktive Schulpräparate 

32 
Kapitel 6.1, 
Tabelle, 
Zeile 6 

I 

„Therapiegerät“ 

Das Gerät „Intrabeam“ wird zur IORT 
eingesetzt und ist kein standardisier-
tes Verfahren. Aus diesem Grund 
sollte zwischen standardisiertem und 
nicht standardisiertem Verfahren un-
terschieden werden 

Ergänzung: 
Therapiegerät (standardisierte Thera-
pie): Kategorie II 
Therapiegerät (nicht standardisierte 
Therapie): Kategorie I 



33 
Kapitel 6.1, 
Tabelle, 
Zeile 6 

I 

Tomosynthese 

Die Tomosynthese ein dreidimensio-
nales Verfahren, das hauptsächlich im 
Mammografie-Screening eingesetzt 
wird. Es ist nicht nachvollziehbar, dass 
das Tomosyntheseverfahren in eine 
geringere Risikokategorie eingestuft 
wird. 

Änderung: 
Einstufung in Kategorie II 

34 
Kapitel 6.1, 
Tabelle, 
Zeile 11 

I Anzeigebedürftiger Betrieb von 
Anlagen zur Erzeugung ionisie-
render Strahlung ohne Bauart-
zulassung in der Technik 

Die Risikokategorie für den anzeigebe-
dürftigen Betriebs von Anlagen zur Er-
zeugung ionisierender Strahlung ist 
aufgrund des geringen Gefährdungs-
potentials zu hoch eingestuft. 

Änderung: 
Einstufung in Kategorie IV 

35 
Kapitel 6.1, 
Tabelle, 
Zeile 16 

I Genehmigungsbedürftiger Zu-
satz radioaktiver Stoffe und ge-
nehmigungsbedürftige Aktivie-
rung 

Begründung: siehe Punkt 18 Ersatzlos streichen. 

36 
Kapitel 6.1, 
Tabelle, 
Zeile 25 

R Bauartzugelassene Schulpräpa-
rate und Prüfstrahler (Anzeige) Klarstellung  Bauartzugelassene radioaktive Schul-

präparate und Prüfstrahler (Anzeige) 
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